
 

 

 

Amtsblatt 

 

für die 
Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf 

und ihre Mitgliedsgemeinden 

MITGLIEDSGEMEINDEN: 
ARHOLZEN    DEENSEN     DIELMISSEN     EIMEN    ESCHERSHAUSEN    HEINADE    HOLZEN    LENNE     LÜERDISSEN    STADTOLDENDORF    

WANGELNSTEDT 

Jahrgang 2022 Nr. 06 Stadtoldendorf, den 13.06.2022 

Lfd. Nr. Inhalt Seite 

   

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Eschershausen - 

Stadtoldendorf  

für das Haushaltsjahr 2022 

 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung der Gemeinde Eimen 

für das Haushaltsjahr 2022 

 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung der Gemeinde Heinade 

für das Haushaltsjahr 2022 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Lenne 

Bebauungsplan Nr. 7 - "Auf der Breite III" 

hier: Satzungsbeschluss gem. § 10 Baugesetzbuch 

(BauGB) 

 

 

28 

 

 

 

 

30 

 

 

 

32 

 

 

 

34 

 

 



 

 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
 

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Eschershausen - Stadtoldendorf  
für das Haushaltsjahr 2022 

 
 
Aufgrund des § 58 i. V. m. § 112 und § 114 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Eschershausen-
Stadtoldendorf in der Sitzung am 15.02.2022 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 13.134.400 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 13.460.600 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 € 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 12.831.400 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13.095.600 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 3.265.800 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 6.606.300 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.340.500 €  
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 199.400 € 
 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 19.437.700 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 19.901.300 € 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.340.500 € 
festgesetzt. 
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§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 650.000 € festgesetzt.  
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
2.138.500 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Samtgemeinde erhebt von den Mitgliedsgemeinden nach Maßgabe der Haupt-
satzung eine Umlage (Samtgemeindeumlage) in Höhe von 3.200.000 € zu 90 v.H. 
nach der Steuerkraft und zu 10 v.H. nach der Einwohnerzahl. 
 
Für den nach der Steuerkraft zu bemessenden Anteil wird der Hebesatz gemäß § 11 
NFAG auf 25,45 v.H. festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze oberhalb derer für Investitionen von erheblicher Bedeutung ein 
Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten 
vorzunehmen ist, wird festgesetzt auf 100.000 €. 
 
 
Stadtoldendorf, 15.02.2022                                           gez. Anders 
                                                                           ________________________ 
                                                                         ( Samtgemeindebürgermeister ) 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2 Die nach § 114, § 115, 119 Abs. 4 und § 120 Abs. 2 sowie § 111 Abs. 3 des 
Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in Verbindung mit § 15 Abs. 6 
des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) erforderliche  
Genehmigung ist durch den Landkreis Holzminden am 02.06.2022 erteilt worden. 
 
2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
                              
                                  vom 14.06.2022 bis zum 22.06.2022 
 
nach vorheriger Terminabsprache während der Öffnungszeiten in Zimmer 15 des 
Rathauses in Stadtoldendorf zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Stadtoldendorf,02.06.2022                                            gez. Anders 
                                                                          ________________________      
                                                                          (Samtgemeindebürgermeister) 
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                               Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Eimen 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
 
Aufgrund des § 58 i.V.m. §112 und § 114 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Eimen in der Sitzung am    
03.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag    
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf                                                                    542.700 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                                                        535.600 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge                                                                           0 €  
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                         0 €  
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
   
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             522.700 €    
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            500.600 €  
        
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           0 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                          0 €  
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                     0 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           14.100 €  
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                                                     522.700 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                                                    514.700 €     
   
 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 
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§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzei- 
tigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf      
87.100 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 
wie folgt festgesetzt : 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 345 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 345 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
                                                                  § 6 
 
Die Wertgrenze oberhalb derer für Investitionen von erheblicher Bedeutung ein Wirt-
schaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten vor-
zunehmen ist, wird festgesetzt auf 50.000 €. 
 
Eimen, 03.03.2022                                                                                                   

                                                                                              
 

                                          gez. Allerkamp                              
                                            ____________                                           

                                              (Bürgermeister)             
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 
2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. 

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG  
                              
                                  vom 14.06.2022 bis zum 22.06.2022              
 
nach Terminabsprache während der Öffnungszeiten im Gemeindebüro der 
Gemeinde Eimen zur Einsichtnahme öffentlich aus. 

                                                                                
Eimen, 23.05.2022                                                   gez. Saudhof                                                                                
                                                                                _____________  
                                                                                  Bürgermeisterin 
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Heinade 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
 
Aufgrund des § 58 i. V. m. § 112 und § 114 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Heinade in der Sitzung am  
15.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf   538.000 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  616.000 € 
  
1.3 der außerordentlichen Erträge    0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf    0 € 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   523.000 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    596.000 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit              0 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit              0 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit              0 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         3.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes   523.000 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes   599.000 €
  
 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 
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§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.  
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 87.100 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 
wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  360 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  360 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf  350 v. H. 

§ 6 
 
Die Wertgrenze oberhalb derer für Investitionen von erheblicher Bedeutung ein Wirt-
schaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten vor-
zunehmen ist, wird festgesetzt auf  50.000 €. 
 
Heinade,15.03.2022 

 gez. Rawisch 
            ____________ 

( Bürgermeister ) 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht 
      erforderlich. 
2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
                              
                                  vom 14.06.2022 bis zum 22.06.2022     
 
nach vorheriger Absprache während der Öffnungszeiten im Büro der Gemeinde 
Heinade zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
  
Heinade, 01.06.2022                
                                                                             gez. Rawisch 
                                                                            ____________ 
                                                                            (Bürgermeister) 
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Lenne 

 
 
Bebauungsplan Nr. 7 - "Auf der Breite III" 
hier: Satzungsbeschluss gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Gemeinde Lenne hat in seiner Sitzung am 24.05.2022 den Bebauungsplan Nr. 7 "Auf 
der Breite III" einschließlich Begründung als Satzung beschlossen. 
 
Die Gemeinde Lenne beabsichtigt, für die künftige städtebauliche Entwicklung weiteres 
Wohnbauland bereitzustellen. Aufgrund der Nähe der angrenzenden Siedlungsflächen und der 
Erschließungsmöglichkeit über bereits vorhandene Straßen bietet sich der Planbereich zur 
Siedlungserweiterung an. Da es sich hier um eine ortsnahe Fläche handelt, ist die Inanspruchnahme 
dieser Fläche vertretbar. Ziel der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes ist, die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Wohngebietsentwicklung zu schaffen. 

Aufgrund der städtebaulichen Zielsetzung, das Plangebiet für Wohnnutzungen zu sichern und zu 
entwickeln, wird im Bebauungsplan ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 "Auf der Breite III" ist im folgenden Lageplan durch 
Umrandung dargestellt. 
 

 
 
Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 7 "Auf der Breite III" 
der Gemeinde Lenne in Kraft. 
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Der Bebauungsplan Nr. 7 "Auf der Breite III" einschließlich Begründung kann ab sofort von 
jedermann während der Dienststunden - montags und donnerstags jeweils von 17.00 Uhr bis 19.00 
Uhr - in der Gemeindeverwaltung Lenne, Lennetalstraße 11, 37627 Lenne eingesehen werden. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 
hiermit hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Lenne unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
 
Gem. § 44 Abs. 3 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die 
in den §§ 39, 40, 41 und 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Die 
Fälligkeit des Anspruchs kann dadurch herbeigeführt werden, dass die Leistung der Entschädigung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen beantragt wird. 
 
Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird. 
 
Lenne, d. 08.06.2022 
 
 
gez. Wiegand 
- Bürgermeister - 
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